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25 Jahre Sportlerball
Nach den Wirren der Wendezeit wurde Tankred Ahlswede im Sommer 1993 Vorsitzender des
SV Traktor Priestewitz. „Wir müssen auch für die Einwohner außerhalb des Sportbetriebes
etwas tun“ war seine Herangehensweise. So wurde der Sportlerball ins Leben gerufen, der
noch im gleichen Jahr, am Vorabend des 1. Advent, seine Prämiere erlebte. Niemand ahnte
damals, das dieser Sportlerball sich zu einem der Höhepunkte im kulturellen Leben der
Gemeinde Priestewitz entwickeln und nach 25 Jahren mehr denn je angenommen wird. 25 Jahre fast immer über 200
Gäste begrüßen zu dürfen kann sich schon sehen lassen, und zur Jubiläumsveranstaltung sogar über 250.  
25 Jahre Sportlerball heißt auch 25-mal Durchführung einer Tombola. Über 50 Tausend Euro konnte der Verein dadurch
erzielen und der Nachwuchsarbeit zur Verfügung stellen. Ohne die Hilfe der vielen Sponsoren, die die Preise für die
Tombola zur Verfügung stellten, wäre das nicht möglich. Ein riesengroßes Dankeschön dafür an die Großzügigkeit der
Sponsoren, von denen viele auch zu den Stammgästen gehören.                                                                               

Ein großes Dankeschön möchten wir auch
der Fleischerei Freund aussprechen, die die
Gäste des Sportlerballes immer mit ihrem
vorzüglichen Büffet überzeugte.
Ein weiteres Dankeschön geht an den
Fruchthof Meißen, der uns die ganzen Jahre
unterstützte.
25 Jahre Sportlerball heißt aber auch 25-mal
viel Arbeit für die Macher des Sportlerballes.
Von denen sind fast alle von Anfang an
dabei und diesen gehört unser Respekt.
Zum Jubiläumssportlerball selbst konnte der
bekannte Sportreporter Gert Zimmermann
gewonnen werden. Dieser führte geschickt
durch den Abend, interviewte Sponsoren
und Gewinner der Tombola.
Auch hielt er eine kleine Laudatio auf den
an diesen Abend geehrten Tankred Ahls-
wede. Zimmi hatte die Lacher immer auf
seiner Seite und bekam mehrmals spontan
Applaus.
Zu fortgeschrittener Stunde des doch recht
gelungenen Jubiläumssportlerballes gab es
diesmal noch Torte, herrlich dekoriert mit
Motiven des Sportvereins. Dabei hat so
manche Frau ihre fest vorgenommenen
Vorsätze vergessen.

Adolf Noppes
Vorsitzender SV Traktor Priestewitz

Ein Dankeschön an den Initiator des Sportlerballs
v.l.n.r.: T. Ahlswede, G. Zimmermann, A. Noppes, A. Geißler

Foto: Matthias Kost
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Neue Wehrleitung der Ortsfeuerwehr Lenz

Die Wehrleitung einer Feuerwehr wird immer nur für die
Dauer von 5 Jahren gewählt (§ 17 Sächsisches Brand- und
Katastrophenschutzgesetz i. V. m. Feuerwehrsatzung der Ge-
meinde). Somit stehen in unseren Ortswehren aller 5 Jahre
Wahlen der Wehrleitung an. 
Anfang des Jahres wurden diese Wahlen in den
Ortsfeuerwehren Zottewitz und Strießen durchgeführt. Am
19.10.2018 führte nun die Ortsfeuerwehr Lenz diese Wahl-
versammlung durch. Mit einem eindeutigen Ergebnis bekann-
ten sich die Wahlberechtigten zu Kamerad René Kühne als
Wehrleiter sowie zu Kamerad Sebastian Tenner als dessen 1.
Stellvertreter (Ausbildung). Ein eindeutiges Wahlergebnis
erzielte auch Kamerad Jörg Tenner. Er wurde als 2.
Stellvertreter (Technik) in diese Funktion wiedergewählt.  
Der Gemeinderat stimmte in seiner öffentlichen Sitzung am
28.11.2018 dieser Wahl zu, so dass die Kameraden in ihre
Funktionen bestellt werden konnten. 
Der bisherige Wehrleiter Kamerad Ulrich Kliem und dessen
Stellvertreter Kamerad Bernd Fiedler wurden im Rahmen die-
ser Sitzung verabschiedet; ihnen wurde für die mehrjährige,
engagierte Arbeit in unserer Feuerwehr gedankt. 

Beide Kameraden werden die neue Wehrleitung bei ihren
Aufgaben weiterhin unterstützen. Kamerad Ulrich Kliem wird
im kommenden Jahr, zusätzlich zu seinen Aufgaben als
Jugendwart, die Bambinifeuerwehr unserer Gemeinde auf-
bauen. 
Allen Kameraden möchte ich hiermit auch im Namen des
Gemeinderates für ihre Bereitschaft zur Übernahme und
Wahrnehmung dieser verantwortungsvollen Aufgaben herz-
lich danken.                                       M. Gajewi, Bürgermeisterin

Änderung bei der Entsorgung von
Fäkalschlämmen aus Kleinkläranlagen

und abflusslosen Gruben

Die o. g. Leistung wurde neu ausgeschrieben und verge-
ben. 
Ab 01.01.2019 erfolgt die Entsorgung der Kleinkläran-
lagen und abflusslosen Gruben durch die Firma 

Abfuhr- und Entsorgung Meißen e.K. 
Nassauweg 2, 01662 Meißen

Tel. 03521/733849, Fax 03521/733789   
E-Mail: info@ae-meissen.de

Bitte melden Sie Ihren Entsorgungsbedarf ab dem
01.01.2019 rechtzeitig bei der o. g. Firma telefonisch oder
per E-Mail an.

Bisherige Wehrleitung:
Kam. U. Kliem, Kam. B. Fiedler

Neue Wehrleitung:
Kam. R. Kühne, Kam. J. Tenner

(Kam. S. Tenner nicht anwesend)

Hausrezept für die Neujahrstorte von Mutter Goethe
„Man nehme 12 Monate, putze sie sauber von Neid, Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und zerlege sie in
30 oder 31 Teile, so dass der Vorrat für ein Jahr reicht. Jeder Tag wird einzeln angerichtet aus 1 Teil
Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor. Man füge 3 gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu,
1 Teelöffel Toleranz, 1 Körnchen Ironie und 1 Prise Takt. Dann wird die Masse mit sehr viel Liebe
übergossen. Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und
serviere es täglich mit Heiterkeit.“ Katharina Elisabeth Goethe

In diesem Sinne wünschen Ihnen der Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung 
sowie Ihre Bürgermeisterin ein gesundes und friedliches Jahr 2019!
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Beschluss-Nr. 155/18
Bestätigung der Tagesordnung 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 156/18
Bestätigung der Niederschrift vom 24.10.2018 
Abstimmung: Ja: 10 Nein: 0 Enthaltungen: 3

Beschluss-Nr. 157/18
Zustimmung zur Wahl des Kameraden René Kühne zum
Wehrleiter der Ortsfeuerwehr Lenz 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 158/18
Zustimmung zur Wahl des Kameraden Sebastian Tenner zum
1. stellvertretenden Wehrleiter (Ausbildung) der Ortsfeuer-
wehr Lenz 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 159/18
Zustimmung zur Wahl des Kameraden Jörg Tenner zum 2.
stellvertretenden Wehrleiter (Technik) der Ortsfeuerwehr Lenz 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 160/18
Die Gemeindeverwaltung beschließt auf Grund von §§ 74
i. V. m. 76 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung vom
03.03.2014, rechtsbereinigt mit dem Stand vom 13.12.2017,
die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2019.
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 161/18
Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlungen für die Lie-
ferung eines Mittleren Löschfahrzeuges für die Ortsfeuer-
wehr Kmehlen 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 162/18
Beschluss zur Vergabe der Anschaffung eines Mittleren
Löschfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Kmehlen an die Firma
Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH & Co.KG in 09241
Mühlau (Vergabebeschluss)
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 163/18
Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlungen für den An-
bau an das Kindergartengebäude Priestewitz 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 164/18
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Befreiung vom 16.09.2018 gemäß § 31 Abs. 2 BauGB
von den durch Planzeichen festgesetzten Flächen für den
Verkehr des B-Plans Nr. 1 „Siedlung Süd“ mit 1. Änderung für
das Flst. 311/70 der Gemarkung Strießen 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 165/18
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Befreiung vom 14.09.2018 gemäß § 31 Abs. 2 BauGB von

den durch Planzeichen festgesetzten Flächen für den Verkehr,
Park und öffentliches Grün des B-Plans Nr. 1 „Siedlung Süd“
mit 1. Änderung für das Flst. 311/71 der Gemarkung Strießen 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 166/18
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Befreiung vom 11.09.2018 gemäß § 31 Abs. 2 BauGB von
der durch Planzeichen festgesetzten Parkfläche und öffent-
liche Grünfläche des B-Plans Nr. 1 „Siedlung Süd“ mit 1.
Änderung für das Flst. 311/61 der Gemarkung Strießen 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 167/18
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Vorbescheid für das Vorhaben: – Sanierung Eingangsbereich
mit Holzterrasse und Eingangsstufen, Erweiterung der Ter-
rasse an Süd- und Ostfassade, Errichtung naturnaher
Gartenteich als Biotop, Errichtung Carport – Flurstück-Nr.
681/2 und 682/2 der Gemarkung Kmehlen
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 168/18
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag
auf Baugenehmigung für das Vorhaben: – Neubau Über-
dachung – Flurstück-Nr. 54/1 der Gemarkung Lenz
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 169/18
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Befreiung vom 20.10.2018 gemäß § 31 Abs. 2 BauGB von
den textlichen Festsetzungen des B-Plans Nr. 1 „Siedlung
Süd“ mit 1. Änderung für das Flst. 311/63 der Gemarkung
Strießen 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 170/18
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Befreiung vom 20.10.2018 gemäß § 31 Abs. 2 BauGB
von den textlichen Festsetzungen des B-Plans Nr. 1 „Siedlung
Süd“ mit 1. Änderung für das Flst. 311/63 der Gemarkung
Strießen 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 171/18
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Befreiung vom 20.10.2018 gemäß § 31 Abs. 2 BauGB
von den textlichen Festsetzungen des B-Plans Nr. 1 „Siedlung
Süd“  mit 1. Änderung für das Flst. 311/63 der Gemarkung
Strießen 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 172/18
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Befreiung vom 20.10.2018 gemäß § 31 Abs. 2 BauGB von
den textlichen Festsetzungen des B-Plans Nr. 1 „Siedlung
Süd“ mit 1. Änderung für das Flst. 311/63 der Gemarkung
Strießen 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 173/18
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Befreiung vom 20.10.2018 gemäß § 31 Abs. 2 BauGB
von den textlichen Festsetzungen des B-Plans Nr. 1 „Siedlung
Süd“  mit 1. Änderung für das Flst. 311/63 der Gemarkung
Strießen 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschlüsse des Gemeinderates 
vom 28.11.2018
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Beschluss-Nr. 174/18
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Befreiung vom 20.10.2018 gemäß § 31 Abs. 2 BauGB
von den textlichen Festsetzungen des B-Plans Nr. 1 „Siedlung
Süd“  mit 1. Änderung für das Flst. 311/63 der Gemarkung
Strießen 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 175/18
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Befreiung vom 20.10.2018 gemäß § 31 Abs. 2 BauGB
von den textlichen Festsetzungen des B-Plans Nr. 1 „Siedlung
Süd“  mit 1. Änderung für das Flst. 311/63 der Gemarkung
Strießen 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 176/18
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Befreiung vom 20.10.2018 gemäß § 31 Abs. 2 BauGB
von den planerischen Festsetzungen des B-Plans Nr. 1
„Siedlung Süd“ mit 1. Änderung für das Flst. 311/63 der
Gemarkung Strießen 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 177/18
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Baugenehmigung für das Vorhaben: – Neubau Einfamilien-
wohnhaus mit Stellplätzen – Flurstück-Nr. 311/63 der
Gemarkung Strießen
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 178/18
Beschluss zur Rückholung einer einzelnen Personalangele-
genheit aus dem Aufgabenbereich des Hauptausschusses in
die Zuständigkeit des Gemeinderates 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 179/18
Personalbeschluss
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Priestewitz sucht ab dem 01.03.2019 einen/eine 

Erzieher/in
für die Unterstützung unseres Teams der Kindertagesstätte Kunter-
bunt in Priestewitz. In unserer Kindereinrichtung werden derzeit knapp
80 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Ende der Grundschulzeit
betreut. Die Grundlagen der pädagogischen Arbeit bilden der situati-
onsorientierte Ansatz und der Ansatz der offenen Arbeit. Das heißt,
dass aus alltäglichen Situationen heraus die Kinder unterstützt wer-
den, individuelle Erlebnisse und Erfahrungen zur verarbeiten und zu
verstehen. Gemeinsam mit den Kindern werden so die Möglichkeiten
für selbstständiges Handeln und Lernen geschaffen. Einen weiteren
Schwerpunkt bildet die integrative Arbeit in unserer Kindereinrich-
tung. Daher ist es wünschenswert, wenn der/die Bewerber/in über
eine entsprechende Qualifikation für die Arbeit mit integrativen
Kindern, z. B. heilpädagogische Zusatzausbildung, verfügt. Der Einsatz
in unserem Kinderhaus ist in allen Altersklassen vorgesehen. Die
Teilzeitstelle mit einer flexiblen wöchentlichen Arbeitszeit zwischen 30
und 37 Stunden ist vorerst befristet für die Dauer von zwei Jahren zu
besetzen. Eine anschließende Übernahme in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis wird ausdrücklich in Aussicht gestellt. 
Unsere Anforderungen an Sie:
• Abschluss als Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung, Sozial- oder

Kindheitspädagoge/in mit staatlicher Anerkennung, Sozial-
arbeiter/in mit staatlicher Anerkennung oder ein vergleichbarer
Abschluss entsprechend der Sächsischen Qualifikations- und Fort-
bildungsverordnung pädagogischer Fachkräfte 

• ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit 
• Kreativität, Kontaktfreudigkeit sowie die Fähigkeit zur Reflexion

und Beobachtung 
• hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit sowie

Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildung 
• Nachweis über ein absolviertes Curriculum zur Umsetzung des

Bildungsauftrages in Kindertageseinrichtungen im Freistaat
Sachsen 

• Einwandfreies erweitertes Führungszeugnis (Vorlage bei
Einstellung ausreichend) 

• wünschenswert ist der Abschluss einer heilpädagogischen Zusatz-
ausbildung  

Wir bieten Ihnen:
• Vergütung nach Tarifvertrag und die im öffentlichen Dienst üb-

lichen Sozialleistungen 
• ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld 
• die Mitarbeit in einem dynamischen und aufgeschlossenen Team   

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl.
Lebenslauf, Abschlusszeugnissen, Beurteilungen, Nachweis Fort-
bildungen etc.) bis Montag, den 21.01.2019 an die  Gemeinde-
verwaltung Priestewitz, Personalabteilung, Staudaer Straße 1,
01561 Priestewitz.
Schwerbehinderte Bewerber oder ihnen gleichgestellte Bewerber
werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. Bitte legen Sie
der Bewerbung dazu einen entsprechenden Nachweis bei. 
Bewerbungs- und Reisekosten werden nicht erstattet. Eingereichte
Bewerbungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn ein
ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt wurde. 

Mit der Abgabe der Bewerbung erteilen Sie gleichzeitig Ihr Einver-
ständnis zur elektronischen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis
zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens. Ein Widerruf dieser Ein-
willigung ist jederzeit möglich. Bis zum Abschluss des Auswahl-
verfahrens werden Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung
der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), sowie des Sächsischen Datenschutzgesetzes
(SächsDSG) und des Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetzes
(SächsDSDG) in maschinenlesbarer Form im System gespeichert und
ausschließlich für den Zweck dieses Verfahrens verarbeitet und
genutzt.  Ihre persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und
nicht an Dritte weitergegeben. Die ausführlichen Datenschutzhin-
weise finden Sie unter: www.priestewitz.de/Datenschutz. 

Termin Gemeinderatssitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung findet voraussichtlich
am Mittwoch, dem 30. Januar 2019, 19.00 Uhr in der
Grundschule in Lenz statt.
Den tatsächlichen Termin und die Tagesordnung dazu
entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungen in den
Schaukästen.                                 M. Gajewi, Bürgermeisterin

Gemeinde Priestewitz vermietet und verpachtet
Kmehlen, Laubacher Straße 40, 2. OG rechts
2-Raumwohnung, 46,5 m², Heizung Bad mit Wanne, Balkon
Kmehlen, Laubacher Straße 41, 2. OG links 
3-Raumwohnung, 58,15 m², Heizung Bad mit Wanne, Balkon
Kmehlen, Laubacher Straße 41, 1. OG links
3-Raumwohnung, 58,15 m², Heizung Bad mit Wanne, Balkon
Priestewitz, Großenhainer Straße 7, 2. OG
2-Raumwohnung, 63,2 m², Elektroheizung, Bad mit Wanne
Priestewitz, Großenhainer Straße 7, EG
2-Raumwohnung, 60 m², Elektroheizung, Bad mit Dusche
Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung
Priestewitz, Staudaer Straße 1, Zim. 203, Frau Maron (Tel./Fax 03522/5114-
20/5114-14, E-Mail: gemeinde@priestewitz.de)
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Einladung zur Auftaktveranstaltung
„ZUKUNFTSFORUM im Landkreis Meißen“

Wie sieht der Landkreis Meißen
in zehn bis zwanzig Jahren aus?
Welche Schwerpunkte sollen für
die weitere Entwicklung und für
das Zusammenleben in unserer
Region gesetzt werden? Welche Ideen sowie Konzepte gibt es
und welche Rahmenbedingungen müssen für deren Umset-
zung vorliegen?
Der Landkreis Meißen hat sich nach der Verwaltungs- und
Kreisreform im Jahr 2008 zu einem attraktiven und leistungs-
starken neuen Landkreis weiterentwickelt. Gleichwohl be-
steht die Notwendigkeit, generell über die Zukunft des Land-
kreises Meißen nachzudenken und ggf. neue oder ver-
änderte Ziele zu formulieren. 
Hinzu kommt, dass sich die vielschichtigen Einflüsse, wie die
demografische Entwicklung, klimatische Veränderungen,
Globalisierung, Urbanisierung, Wissenskultur, gesellschaft-
liche Entwicklungen, auf den Landkreis Meißen auswirken.
Auf sich daraus ergebende Veränderungsprozesse soll jedoch
nicht nur reagiert, sondern sie sollen aktiv und mit einem opti-
mistischen Blick in die Zukunft gestaltet werden.
Mit dem „ZUKUNFTSFORUM Landkreis Meißen“ möchten wir
wichtige  Zukunftsthemen des Landkreises mit den Bürger-
innen und Bürgern sowie den Vertretern der Städte und
Gemeinden, Unternehmen, Vereinen und gesellschaftlichen
Gruppen diskutieren.

Zum Start der öffentlichen Diskussion lädt Sie 
der Landkreis Meißen für 

Donnerstag, den 10. Januar 2019, 17.00 bis 20.00 Uhr, 
in die „Börse Coswig“, Hauptstraße 29, 01640 Coswig, 

zur Auftaktveranstaltung 
„ZUKUNFTSFORUM im Landkreis Meißen“ ein.

Im Rahmen der seit Ende letzten Jahres laufenden Vorarbeiten
haben sich die Themen 
I     „Bildung, Arbeitskräftesicherung, Regionalmarketing“
II    „Siedlung und Kulturlandschaft“
III   „Familie und Gesundheit“
IV  „Digitaler Wandel und Mobilität“
als Schwerpunkte herauskristallisiert und sollen daher im
Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion stehen. Schon jetzt
möchten wir daher Interessierte einladen zum 

Fachforum I „Bildung, Arbeitskräftesicherung, Regionalmar-
keting“ für Donnerstag, 31. Januar 2019,
17.00 Uhr, STEMA Metalleichtbau GmbH, Riesaer Straße 50
in Großenhain,

Fachforum II „Siedlung und Kulturlandschaft“ für Mittwoch,
6. Februar 2019, 17.00 Uhr, Schloss Hirschstein, Schloßstraße
12 in Hirschstein,

Fachforum III „Familie und Gesundheit“ für Dienstag, 12.
Februar 2019, 17.00 Uhr, Sachsenhof Nossen, Schulstraße 2
in Nossen

sowie zum 

Fachforum IV „Digitaler Wandel und Mobilität“ für Mittwoch,
20. März 2019, 17.00 Uhr, Gymnasium Franziskaneum
Meißen, Kaendlerstraße 1 in Meißen.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Festsetzung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2019

Die Grundsteuer 2019 wird für alle diejenigen Steuer-
schuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Grundsteuer
wie im Vorjahr zu entrichten haben, durch öffentliche
Bekanntmachung gemäß § 27 Absatz 3 Grundsteuergesetz
festgesetzt.
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffent-
lichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein,
wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbe-
scheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Festsetzung der Grundsteuer kann innerhalb
eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindever-
waltung Priestewitz, Staudaer Straße 1, 01561 Priestewitz
einzulegen.

Priestewitz, den 05.12.2018

M. Gajewi, Bürgermeisterin

– Vermietung von Gewerbeobjekten –

Die Gemeinde Priestewitz bietet die Räume der ehemaligen
Gaststätte sowie die darüber liegende Wohnung im Sport-
lerheim Priestewitz zur Nutzung an.

Das Objekt umfasst im EG die ehemaligen Gaststätten-
räume (Gastraum 61 qm, Küche 21 qm zzgl. Abstellraum
& WC´s) sowie ehemals zu Wohnzwecken genutzte
Räume im OG (5 Räume zzgl. Bad/WC, gesamt 96 qm). Die
Vermietung des EG und OG kann getrennt oder zusammen
erfolgen. Parkplätze sind am Objekt vorhanden.

Für beide Einheiten besteht die Möglichkeit, die Räume
entsprechend der beabsichtigten Nutzung individuell
umzugestalten, sodass eine Nutzung als Gaststätte, Ver-
kaufs-, Büro- oder sonstige Gewerberäume ggf. mit dazu-
gehöriger Wohnung möglich ist.

Für weitere Informationen sowie zur Vereinbarung von
Besichtigungsterminen steht Ihnen Frau Maron (Telefon
03522-511420) gern zur Verfügung.

Bei Interesse reichen Sie Ihre Angebote schriftlich bis zum
31.01.2019 unter Angabe des Mieters, der vorgesehenen
Nutzung mit Abgabe eines schlüssigen Gesamtkonzeptes
sowie eines Mietzinsvorschlages bei der 

Gemeindeverwaltung Priestewitz
Staudaer Straße 1, 01561 Priestewitz

ein.
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Eine Beteiligung an der öffentlichen Diskussion ist auch über
das Internet unter https://buergerbeteiligung.sachsen.de/por-
tal/lk-meissen/startseite möglich. 
Vom 15. Dezember 2018 bis 15. März 2019 finden Sie hier
alle Informationen zum „ZUKUNFTSFORUM im Landkreis
Meißen“.  
Zudem können Sie sich über dieser Plattform mit eigenen
Gedanken, Ideen und Hinweisen einbringen.

Seien Sie herzlich zur Diskussion über die  Zukunft des
Landkreises Meißen eingeladen!

Für die organisatorische Vorbereitung der Veranstaltungen
wäre es hilfreich, wenn Sie uns vorab über Ihre Teilnahme
unter zukunftsforum@landkreis-meissen.de oder telefonisch
unter 03522-3032002 informieren würden. So können wir
Ihnen dann auch weitere Details zur Auftaktveranstaltung
und den Fachforen übermitteln.

94. Rassegeflügelschau des RGZV
Priestewitz e.V. im Bienenhof Leupold

Dieses Jahr lädt der Rassegeflügelverein  (RGZV)
Priestewitz Besucher zu seiner 94. Rassegeflügelaus-
stellung mit angeschlossener Kreisschau am 5. und 6.
Januar 2019 im Bienenhof Leupold in Baßlitz recht
herzlich ein.

Es werden zirka 500 Tiere von 60 Ausstellern verschiedener
Rassen und Farbenschläge von Gänsen, Enten, Hüh-
nern, Zwerghühnern und Tauben zu sehen
sein.

In diesem Jahr kämpfen die Jugend-
lichen des Altkreises Großenhain um
die begehrten Preise und den Titel
des Kreismeisters. Zwischen
Volieren und Käfigen können
interessierte Besucher
Fachgespräche mit den
Züchtern führen und
über Zucht, Hal-
tung und Füt-
terung einzel-
ner Rassen und
Farbenschläge
fachsimpeln. 

Eine schöne Tombola wird während der Ausstellung zur
Unterhaltung beitragen und als Hauptpreis winkt eine
Gans.

Öffnungszeiten: Samstag, 5. Januar 2019, 9-17 Uhr
Sonntag, 6. Januar 2019, 9-16 Uhr

Die Ausstellungsleitung

SV Traktor Priestewitz – Fußball

Sa. 12.01. 10:00-17:00 Uhr E-Junioren
Hallenturnier in der Sporthalle Priestewitz mit 10 Mannschaften

So. 13.01. 10:00-17:00 Uhr C-Junioren
Vorrunde Hallen-KM in der Sporthalle Priestewitz mit 12 Mannschaften

Sa. 26.01. 10:00-15:00 Uhr C-Junioren
Endrunde Hallen-KM in der Sporthalle Priestewitz mit 8 Mannschaften

Dabei sein, mitmachen und von den
Profis lernen –

DYNAMO DRESDEN FUSSBALLSCHULE
mit Kursblock Fördertraining 

in Priestewitz

Die DYNAMO DRESDEN
FUSSBALLSCHULE führt
vom 7. März bis 4. April
2019 fünf Mal jeweils don-
nerstags in der Sporthalle
Strießener Straße in Pries-
tewitz einen Kursblock
Fördertraining durch. Die
Teilnahme ist für alle F- bis
D-Junioren Spieler/innen
(Jahrgang 2006-2011), un-
abhängig von ihrer Ver-
einszugehörigkeit, möglich. Trainiert werdet ihr von ehe-
maligen Spielern und Ex-Profis der SG Dynamo Dresden.

Mit den Fördertrainingseinheiten werden sowohl Neuein-
steiger im Fußball, bereits in Vereinen aktive Spieler als
auch interessierte Kinder und Jugendliche angesprochen,
die ihr Fußballkönnen verbessern wollen. Neben dem
Training erhalten die Teilnehmer u. a. ein Spieltrikot der
Fußballschule und eine handsignierte Autogrammkarte
eines aktuellen Dynamo Spielers.

Weitere Informationen und den Anmeldebogen findet ihr
unter www.dynamo-dresden.de.

Telefonische Rückfragen unter: 0351-4394358

Vermietung
Ortsteil Böhla Bahnhof neu renovierte 2-Raumwohnung
im Erdgeschoss, ca. 60 m², mod. Bad mit Dusche/Wanne,
Gartennutzung möglich. 

Nähere Informationen unter Telefon 030/5349625.

Wir laden alle recht herzlich ein zum
4. Strießener Hallenturnier! 

Wo: Sporthalle Priestewitz 

Wann: 06.01.2019 ab 9:45 Uhr 
(Anstoß 10:30 Uhr) 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir
freuen uns über euren Besuch, macht
die Halle voll!        Eure SG Strießen e.V.
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Herzliche Glückwünsche 
allen Jubilaren

Bereits in unserem Amts-
blatt vom Juni 2018
informierten wir Sie, dass
es uns aus datenschutz-
rechtlichen Gründen
ohne eine schriftliche
Einverständniserklärung
des Jubilars nicht mehr
möglich ist, den Namen
und das Jubiläum an
dieser Stelle zu veröffentlichen. 
Gern können Sie diese schriftliche Erklärung formlos
erteilen oder das dafür in der Gemeindeverwaltung vor-
gehaltene Formular verwenden. Dieses finden Sie eben-
falls auf unserer Homepage www.priestewitz.de unter
Bürgerservice/Dokumente. 

Allen Jubilaren des Monats Januar 2019 wünsche
ich hiermit, auch im Namen der Gemeindeverwal-
tung und des Gemeinderates, alles Gute, Gesund-
heit und Wohlergehen.

Ihre Bürgermeisterin Manuela Gajewi

Kirchliche Veranstaltungen

Gottesdienste Lenz und Wantewitz

01.01. 15.00 Uhr Kirchspielgottesdienst zur Jahreslosung 
mit Kindergottesdienst in Lenz

06.01. 9.00 Uhr Gottesdienst in Wantewitz

13.01. 16.00 Uhr Weihnachtskonzert in Lenz 
mit dem Wantewitzer Kirchenchor und 
Chorgemeinschaft Weinböhla

20.01. 10.30 Uhr Gottesdienst in Wantewitz

27.01. 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Lenz

Gottesdienste Skassa und Strießen

06.01. 10.30 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst in Skassa

13.01. 9.00 Uhr Gottesdienst in Strießen

20.01. 9.00 Uhr Gottesdienst in Skassa

27.01. 9.00 Uhr Gottesdienst in Strießen

Gottesdienste Diesbar-Seußlitz

06.01. 9.00 Uhr Gottesdienst in Merschwitz

13.01. 16.00 Uhr Konzert zum Ende der Weihnachtszeit 
„ars musica“

20.01. 10.30 Uhr Gottesdienst in Merschwitz

Liebe Seniorinnen und Senioren 
wir laden Euch recht herzlich ein:

zum Spielenachmittag
Donnerstag, 24.01.2019, 14.30 Uhr 
im Dorfgemeinschaftsraum Böhla

Vorschau: 
16.02. Seniorenfasching in der Remontehalle

04.03. Halbtagesfahrt

Seniorenverein Baßlitz e.V. 

Ausklang der Weihnachtszeit am 13.1.

Chöre aus Wantewitz und
Coswig/Weinböhla musizieren in Lenz

Zu einem letzten Weihnachtskonzert und gleichzeitig als
Abschluss der Konzertreihe zum 700. Dorfjubiläum in Lenz
lädt die Kirchgemeinde Lenz am Sonntag, dem 13.1.2019
um 16 Uhr in ihre renovierte Peterskirche.

Der Kirchenchor Wantewitz unter Leitung von Stefan
Jänke, sowie die Chorgemeinschaft Coswig/Weinböhla
unter Leitung von Elfriede Lässig spannen nochmals einen
Bogen vom Advent bis zum Ende der Weihnachtszeit, das
mit Lichtmess bekanntlich erst am 2. Februar markiert ist.

Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte für die Chorarbeit wird
gebeten.

Der Wantewitzer Kirchenchor 
lädt herzlich zum Mitsingen ein

Ab 22. Januar 2019 ist der Einstieg zu einem neuen
Kantaten-Projekt wieder möglich.

Proben: Di, 21.15-21.45 Uhr, 
Gemeindesaal Wantewitz, An der Kirche 1

Kontakt: Chorleiter Stefan Jänke 
stefan.jaenke@t-online.de, Tel. 03522-310436

Öffnungszeiten Friseurfiliale Priestewitz

Der Friseursalon in Priestewitz bleibt in der ersten Woche
des neuen Jahres geschlossen, er schließt aber nicht für
immer. Schon ab dem 08.01.2019 öffnet er für zwei
Tage pro Woche. An diesen beiden  Tagen werden Sie
weiterhin hervorragend bedient und können unter der
bekannten Telefonnummer 03522-502746 Friseurtermine
für die kommenden Wochen vereinbaren. Die zum Einsatz
kommenden Mitarbeiterinnen der Coiffeur Elegant
Großenhain GmbH freuen sich auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten der Filiale Priestewitz:
Dienstag 11:00 Uhr bis 17:45 Uhr
Donnerstag 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Geschäftsleitung Coiffeur Elegant Großenhain GmbH
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Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?
Im Notfall kann das entscheidend sein für rasche Hilfe durch Arzt oder Rettungsdienst.


